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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

 

 

 

1. ZPO: Erwartung der Leistung für Feststellungsinteresse  

Urteil vom 22.05.2024, Az: IV ZR 124/23  

2. ZPO, DSGVO: Verwertung von Aufnahmen aus unzulässiger Videoüberwa-

chung 

Urteil vom 12.03.2024, Az: VI ZR 1370/20  

3. ZPO: Terminsverlegung bei Erkrankung der Partei 

Urteil vom 14.09.2023, Az: IX ZR 219/22  

4. EPÜ, PatG: Abgrenzung vom konkret beschriebenen Stand der Technik  

Urteil vom 07.05.2024, Az: X ZR 51/22  

5. EGBGB, BGB: Informationen über die Auszahlungsbedingung beim finan-

zierten Fahrzeugkauf 

Urteil vom 04.06.2024, Az: XI ZR 113/21  

6. RL 2008/115: Unterbringung eines Drittstaatsangehörigen zur Sicherung der 

Abschiebung 

Beschluss vom 26.03.2024, Az: XIII ZB 30/22  

 

 

Urteile und Beschlüsse: 

 

1. ZPO: Erwartung der Leistung für Feststellungsinteresse  

Urteil vom 22.05.2024, Az: IV ZR 124/23 

Der für die Bejahung des nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresses 

ausreichenden Erwartung, der Beklagte werde bereits auf ein Feststellungsurteil hin leis-

ten, steht es nicht entgegen, dass eine erneute gerichtliche Inanspruchnahme des Beklag-

ten zur Durchsetzung der aus dem Feststellungsurteil resultierenden Forderungen nicht 

ausgeschlossen werden kann (Abgrenzung zu Senatsurteil vom 13. April 2022 - IV ZR 

60/20 , r+s 2022, 328 Rn. 16). 

 

 

2. ZPO, DSGVO: Verwertung von Aufnahmen aus unzulässiger Videoüberwachung 

Urteil vom 12.03.2024, Az: VI ZR 1370/20 

 

a) Die Frage, ob die auf einer unzulässigen Videoüberwachung beruhenden Erkenntnisse 

einer Partei bei der gerichtlichen Entscheidungsfindung verwertet werden dürfen, ist un-

ter Berücksichtigung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung zu beurteilen. 

 

  



 

bbh Fortbildung GmbH Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 2 - 

 

 

 

b) Der Unionsgesetzgeber hat den Mitgliedstaaten in Art. 6 Abs. 2 und 3 DSGVO hin-

sichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die öffentliche Hand (Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 Buchst. e DSGVO) die Möglichkeit eröffnet, nationale Bestimmungen 

beizubehalten oder einzuführen, mit denen sie die Anwendung der Vorschriften der 

DSGVO genauer festlegen und konkretisieren. Die Absätze 2 und 3 enthalten damit Öff-

nungsklauseln zugunsten der Mitgliedstaaten. 

 

c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der gerichtlichen 

Entscheidungsfindung im deutschen Zivilprozess sind die im Lichte des Grundgesetzes 

auszulegenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Berücksichtigung von 

Parteivorbringen und Beweisangeboten, insbesondere die § 286 Abs. 1, §§ 355 ff. ZPO. 

 

2. Bei der Geldentschädigung wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

handelt es sich um ein besonderes Rechtsinstitut, das auf den Schutzauftrag aus Art. 1 

und Art. 2 Abs. 1 GG zurückgeht. Sie ist vom Schmerzensgeld im Sinne des § 253 Abs. 

2 BGB wegen der Verletzung eines der dort genannten Rechtsgüter zu unterscheiden. 

Führt die Handlung, die eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Folge hatte, auch zu 

einer Verletzung der Gesundheit, so muss die darin liegende Beeinträchtigung zum Ge-

genstand eines Schmerzensgeldanspruchs gemacht werden und kann nicht stattdessen 

zur Begründung einer schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung herangezogen 

werden. 

 

 

3. ZPO: Terminsverlegung bei Erkrankung der Partei 

Urteil vom 14.09.2023, Az: IX ZR 219/22 

ZPO § 227 Abs. 1 Satz 1 , §§ 330 ff 

a) Die Erkrankung der anwaltlich vertretenen Partei selbst - bei einer juristischen Person 

die ihres Vertretungsorgans - zwingt nicht zu einer Terminsverlegung, wenn nicht ge-

wichtige Gründe die persönliche Anwesenheit der Partei erfordern. Die Partei hat die ge-

wichtigen Gründe substantiiert vorzutragen. 

 

b) Erscheint die Partei in der mündlichen Verhandlung nicht, ist sie nicht schon durch 

eine Arbeitsunfähigkeit ausreichend entschuldigt. Erforderlich ist vielmehr, dass die Par-

tei krankheitsbedingt verhandlungsunfähig ist. 

 

 

4. EPÜ, PatG: Abgrenzung vom konkret beschriebenen Stand der Technik  

Urteil vom 07.05.2024, Az: X ZR 51/22 

EPÜ Art. 69 Abs. 1 ; PatG § 14 

Der Umstand, dass sich ein Patent von konkret beschriebenem Stand der Technik ab-

grenzt, kann von Bedeutung für die Auslegung des Patentanspruchs sein. Voraussetzung 

hierfür ist aber, dass aus der Patentschrift hinreichend deutlich hervorgeht, auf welche 

konkrete Ausgestaltung sich die Abgrenzung bezieht und durch welches Merkmal sich 

das Patent von dieser Ausgestaltung abgrenzt (Fortführung von BGH, Urteil vom 27. 

November 2018 - X ZR 16/17 , GRUR 2019, 491 Rn. 19 f. - Scheinwerferbelüftungs-

system; Urteil vom 26. April 2022 - X ZR 44/20 , GRUR 2022, 1129 Rn. 45 ff. - Ver-

bundelement; Urteil vom 27. September 2022 - X ZR 87/20 , GRUR 2022, 1731 Rn. 22, 

28 - Brenngutkühlung). 
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EPÜ Art. 56 ; PatG § 4 Satz 1 

Ausgehend vom Stand der Technik können sich je nach den Umständen verschiedene 

Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen anbieten und dementsprechend das Beschreiten 

unterschiedlicher Wege naheliegend sein. Dann ist grundsätzlich nicht von Bedeutung, 

welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (Bestätigung 

von BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09 , GRUR 2015, 356 Rn. 31 - 

Repaglinid; Urteil vom 16. Februar 2016 - X ZR 5/14 , GRUR 2016, 1023 Rn. 36 - An-

rufroutingverfahren). 

 

 

5. EGBGB, BGB: Informationen über die Auszahlungsbedingung beim finanzierten 

Fahrzeugkauf 

Urteil vom 04.06.2024, Az: XI ZR 113/21 

a) Die Information über die Auszahlungsbedingungen nach § 492 Abs. 2 BGB i.V.m. 

Art. 247 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 9 EGBGB erfordert bei einem finanzier-

ten Fahrzeugkauf keinen Hinweis darauf, dass der Darlehensnehmer in Höhe des ausge-

zahlten Betrags von seiner Verbindlichkeit auf Bezahlung des Kaufpreises befreit wird 

(Anschluss EuGH, Urteil vom 9. September 2021 - C-33/20 , C-155/20 und C-187/20, 

juris Rn. 78 und 80 - Volkswagen Bank u.a.). 

 

b) Zur Angabe der für den Darlehensgeber zuständigen Aufsichtsbehörde nach § 492 

Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 247 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EGBGB (hier: Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht). 

 

c) Die Angabe nach § 492 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 247 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EGBGB 

zu dem Anspruch des Darlehensnehmers auf einen Tilgungsplan nach § 492 Abs. 3 Satz 

2 BGB bedarf keines besonderen Hinweises auf dessen Kostenfreiheit. BGH, Urteil vom 

4. Juni 2024 - XI ZR 113/21 - OLG München LG München I 

 

 

6. RL 2008/115: Unterbringung eines Drittstaatsangehörigen zur Sicherung der Ab-

schiebung 

Beschluss vom 26.03.2024, Az: XIII ZB 30/22 

1. Die Unterbringung eines Drittstaatsangehörigen zur Sicherung der Abschiebung darf 

gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 2 RL 2008/115 jedenfalls für eine Nacht in der bis zu diesem 

Tag vollzogenen Untersuchungshaft erfolgen, wenn an dem Tag, an dem die Siche-

rungshaft angeordnet und sodann die bisher bestehende Untersuchungshaft gegen ihn 

aufgehoben wird, ein Transport in die weit entfernt liegende (hier: 260 km) Abschiebe-

hafteinrichtung aus sich plötzlich erweisenden momentanen Kapazitätsbeschränkungen 

nicht mehr erfolgen kann. 

 

2. Der Beginn der Sicherungshaft darf nicht an das noch nicht feststehende Ende einer 

laufenden Straf- oder Untersuchungshaft angeknüpft, sondern nur parallel dazu angeord-

net werden (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2014 - V ZB 77/14 , 

BGHZ 203, 323 ). 


